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Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1, 
nach Prüfung der am 16. Juli 20212 eingereichten Volksinitiative  
«Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)», 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. Juni 20223, 

beschliesst: 

Art. 1 

1 Die Volksinitiative vom 16. Juli 2021 «Für eine sichere und nachhaltige Altersvor-
sorge (Renteninitiative)» ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung un-
terbreitet. 

2 Sie lautet:  
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 112 Abs. 2 Bst. ater 

2 Er [der Bund] beachtet dabei [beim Erlass der Vorschriften über die Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge] folgende Grundsätze: 

ater. Das Rentenalter ist an die durchschnittliche Lebenserwartung der schweizeri-
schen Wohnbevölkerung im Alter von 65 Jahren gebunden; diese Lebenser-
wartung am 1. Januar des vierten Jahres nach Inkrafttreten dieser Bestimmung 
wird als Referenzwert festgesetzt; das Rentenalter entspricht der Differenz 
zwischen der Lebenserwartung und dem Referenzwert, multipliziert mit dem 
Faktor 0,8 zuzüglich 66; die Anpassung des Rentenalters erfolgt jährlich in 
Schritten von höchstens zwei Monaten; das Rentenalter wird den betroffenen 
Personen fünf Jahre vor Erreichen des Rentenalters bekannt gegeben. 

  

 
1 SR 101 
2 BBl 2021 1957 
3 BBl 2022 1711 
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Art. 197 Ziff. 124 

12. Übergangsbestimmung zu Art. 112 Abs. 2 Bst. ater (Rentenalter) 

1 Ab dem 1. Januar des vierten Jahres nach Annahme von Artikel 112 Absatz 2 Buch-
stabe ater wird das Rentenalter für Männer in Schritten von jeweils zwei Monaten pro 
Jahr erhöht, bis es 66 Jahre beträgt. 

2 Ab dem 1. Januar des vierten Jahres nach Annahme von Artikel 112 Absatz 2 Buch-
stabe ater wird das Rentenalter für Frauen in Schritten von jeweils vier Monaten pro 
Jahr erhöht, bis es dem Rentenalter für Männer entspricht. Anschliessend wird das 
Rentenalter für Frauen in Schritten von jeweils zwei Monaten pro Jahr erhöht, bis es 
66 Jahre beträgt.  

3 Ab dem 1. Januar des vierten Jahres nach Annahme von Artikel 112 Absatz 2 Buch-
stabe ater wird das Rentenalter an die durchschnittliche Lebenserwartung der schwei-
zerischen Wohnbevölkerung im Alter von 65 Jahren gebunden. 

4 Sind die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe ater drei 
Jahre nach dessen Annahme noch nicht in Kraft getreten, erlässt der Bundesrat auf 
den 1. Januar des vierten auf die Annahme folgenden Jahres die erforderlichen Aus-
führungsbestimmungen durch Verordnung. Die Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten 
der gesetzlichen Bestimmungen. Der Bundesrat kann in der Verordnung von der Ge-
setzgebung zur Alters- und Hinterlassenenversicherung abweichen. 

Art. 2 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen. 

Ständerat, 16. Juni 2023 

Die Präsidentin: Brigitte Häberli-Koller 
Die Sekretärin: Martina Buol 

Nationalrat, 16. Juni 2023 

Der Präsident: Martin Candinas 
Der Sekretär: Pierre-Hervé Freléchoz  

  

4 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung 
von der Bundeskanzlei festgelegt. 


	Art. 1
	Art. 2

		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2023-06-27T07:11:44+0200
	3003 Bern, Schweiz
	Bundesblatt. Massgebend ist die signierte elektronische Fassung.




